
Gefährdungsbeurteilung Mutterschutz und Jugendliche
Checkliste: Mutterschutz und Jugendliche 
in der Zahnarztpraxis
	Lfd. Nr.
	Frage
	Ja
	Nein

	15.01
	Sind die geltenden Beschäftigungsbeschränkungen bzw. -verbote 
für Jugendliche und werdende oder stillende Mütter bekannt und werden diese eingehalten?
	
	

	15.02
	Sind Jugendliche und werdende oder stillende Mütter hierüber 
ausreichend informiert und unterrichtet worden?
	
	


	
	
	Praxisinhaber/in:

	
	Datum
	Name
	Unterschrift

	Erstellt am:
	00.00.0000
	
	

	Aktualisiert am:
	00.00.0000
	
	


Erstellung: vor Tätigkeitsaufnahme

Aktualisierung: regelmäßig alle 3 Jahre oder bei wesentlichen Änderungen (z. B. neues Arbeitsgerät)

	Gefährdungsbeurteilung und festgelegte Schutzmaßnahmen

	Arbeitsbereich/Tätigkeit: Mutterschutz und Jugendliche in der Zahnarztpraxis


	Lfd. Nr.
	Schutzmaßnahmen

technische   -   organisatorische   -   persönliche
	Regelwerk
	Umgesetzt 
am / von:
	Bemerkungen

	15.01
	Die geltenden Beschäftigungsbeschränkungen und -verbote finden Sie im „Praxishandbuch der 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg Qualitätssicherung in der Zahnarztpraxis im Kapitel 
„Personal – Schutzgesetze“.
	MuSchG
MuSchArbV

JArbSchG
	
	

	15.02
	Gemäß § 29 JArbSchG sind Jugendliche vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsbedingungen über Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. Vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit 
Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kommen, sind die Jugendlichen über die besonderen Gefahren dieser Arbeit, sowie über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unterweisen.

Die Unterweisungen sind mindestens halbjährlich zu wiederholen (§ 29 Abs. 2 JArbSchG).
Werdende Mütter sollen dem Praxisinhaber ihre Schwangerschaft und den mutmaßlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald ihnen ihr Zustand bekannt ist. Auf Verlangen des Praxisinhabers sollen sie das Zeugnis eines Arztes oder einer Hebamme vorlegen. Der Zahnarzt hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich von der Mitteilung der werdenden Mutter zu benachrichtigen. Der Zahnarzt hat die werdende Mutter über die bestehenden Beschäftigungsverbote umgehend aufzuklären. Zusätzlich führt er eine Gefährdungsbeurteilung durch und spricht evtl. ein Beschäftigungsverbot aus.
Eine Muster-Gefährdungsbeurteilung finden Sie im „Praxishandbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg QS – Anhang – Formulare – Personal“.
	§ 5 Abs.1 MuSchG

MuSchArbV
§ 29 JArbSchG
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